
 

 

 

Sehr geehrte Reisende, sehr geehrter Reisender, 

die von Ihnen gewünschte Reiseberatung und Behandlung ist keine Pflichtleistung der 
gesetzlichen oder privaten Krankenkassen. Daher informieren Sie sich bitte bei Ihrer 
Krankenkasse, inwieweit Ihnen die Kosten für die ImpfstoCe und die Durchführung der 
Impfungen erstattet werden. Impfungen, für die eine Impfempfehlung für Deutschland besteht, 
oder für die ein Vertrag zwischen Krankenkasse und Kassenärztlicher Vereinigung besteht, 
werden direkt mit den Kassen abgerechnet. Reisemedizinische Leistungen werden wie folgt in 
Rechnung gestellt: 

 

Reisemedizinischer Beratungskomplex 

Ø Besprechung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Reiseplanung 
Ø Auswertung Ihres Impfpasses 
Ø Beratung bezüglich der aktuellen Situation im Reiseland 
Ø Beratung im Hinblick auf Alter und Vorerkrankungen 

(Analog GOÄ ZiEer 34 (2,3 bis 3,5-facher Satz je nach Aufwand)  € 40,22 bis 61,22 

Erstellung eines Impfplanes 

 (Analog GOÄ ZiEer 76 2,3-facher Satz)     €   9,38 

Prophylaxe-Empfehlung 

 (GOÄ ZiEer 376 bei Schluckimpfung, 2,3-facher Satz)   € 10,72 

Einzelimpfung  

 (GOÄ ZiEer 375 bzw. 376 bei Schluckimpfung, 2,3-facher Satz)  € 10,72 

Parallelimpfung  

 (GOÄ ZiEer 377, 2,3-facher Satz)      €   6,70 

 
Bei manchen Impfungen, z.B. der Gelbfieberimpfung, ist eine kurze Untersuchung  
zur Feststellung der ImpEähigkeit nötig: 
 
Symptombezogene Untersuchung 

 (GOÄ ZiEer 5, 2,3-facher Satz)      € 10,72 

 

Hinzu kommen ggf. die Kosten für den Erwerb der ImpfstoNe in der Apotheke. 

 
Krefeld, den __________________  Unterschrift:________________________________ 


